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Abkürzungsverzeichnis 

 

Abs. Absatz 

AHK Anschaffungs- und Herstellungskosten 

BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung 

d. h. das heißt 

ff. und folgende (Seiten)/fortfolgend 

GemHVO-Doppik Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

HGB Handelsgesetzbuch 

i. d. F. in der Fassung 

i. d. R. in der Regel 

i. e. S. im engeren Sinne 

i. S. im Sinne 

KomDoppikEG M-V Gesetz zur Einführung der Doppik im kommunalen Haushalts- und Rech-
nungswesen (Kommunal-Doppik - Einführungsgesetz - KomDoppikEG M-V) 

KPG Kommunalprüfungsgesetz 

KV M-V Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

M-V Mecklenburg-Vorpommern 

ND Nutzungsdauer 

NKHR Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen 

o. g. oben genannt 

T€ Tausend Euro 

Tz. Textziffer 

u. a. unter anderem 

VG Vermögensgegenstand 

vgl. vergleiche 

z. B. zum Beispiel 

zzgl. zuzüglich 
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A. Auftrag, Gegenstand und Durchführung 

1. Im Rahmen des zwischen dem Amt Landhagen und der Mittelrheinischen Treuhand GmbH beste-

henden Vertrages über Beratungs- und Unterstützungsleistungen bei der Einführung des NKHR 

beauftragte uns die Sachgebietsleiterin Kämmerei, Frau Annette Schröter, am 28. August 2013 mit 

der Prüfung der Eröffnungsbilanz der 

 

Gemeinde Neuenkirchen 

(nachfolgend auch kurz „Gemeinde“ genannt) 

zum 01. Januar 2012. 

2. Unsere Auftragsdurchführung erfolgte insbesondere auf der Grundlage der nachfolgenden 

Rechtsvorschriften: 

 Gesetz zur Einführung der Doppik im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (Kom-

munal-Doppik – Einführungsgesetz – KomDoppikEG M-V) vom 14. Dezember 2007,  

 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 08. Juni 2004, 

 Kommunalprüfungsgesetz (KPG) in der Fassung vom 29. März 2009, 

 Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik (GemHVO – Doppik) vom 25. Februar 2008, 

 Gemeindekassenverordnung - Doppik (GemKVO – Doppik) vom 25. Februar 2008, 

 Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik und Gemeindekassen-

verordnung – Doppik vom 08. Dezember 2008, 

 Leitfaden zur Bilanzierung und Bewertung des kommunalen Vermögens, Stand Januar 2006, 

 Inventurrichtlinie des Amtes Landhagen vom 01. Juni 2007 

sowie der uns durch das Amt Landhagen bereitgestellten Unterlagen und erteilten Auskünfte. 

3. Gegenstand unserer Prüfung war die vom Amt Landhagen für die Gemeinde Neuenkirchen auf der 

Grundlage der Buchführung erstellte Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2012 sowie der gemäß 

§ 3 KomDoppikEG beizufügende Anhang mit den ergänzenden Anlagen.  

4. Unsere Aufgabe war es, die Eröffnungsbilanz dahingehend zu prüfen, ob die maßgeblichen kom-

munalrechtlichen Vorschriften sowie die sie ergänzende Dienstanweisung und die Inventurrichtlinie 

des Amtes Landhagen im Wesentlichen eingehalten worden sind. 

5. Gegenstand unseres Auftrages war nicht die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung in 

Anlehnung an § 53 HGrG. 
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6. Die Prüfungshandlungen zum rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystem (IKS) sowie 

zur Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens haben wir schwerpunktmäßig in den Geschäfts-

prozessen der Bestandserfassung, der Bestandsfortschreibung bis zum Eröffnungsbilanzstichtag 

und der Bewertung durchgeführt. 

7. Bei der Prüfungsdurchführung haben wir die Empfehlungen des Gemeinschaftsprojektes zur 

Durchführung von Prüfungen des Jahresabschlusses (Praxishilfe Jahresabschlussprüfung) sinn-

gemäß berücksichtigt und unseren Prüfungshandlungen postenbezogene Fragestellungen zu-

grunde gelegt. 

8. Unsere Prüfungshandlungen haben wir in der Zeit vom 21. Mai bis 27. Mai 2014 in den Räumen 

des Amtes Landhagen und die Fertigstellung unserer Berichterstattung anschließend in den Räu-

men unserer Niederlassung in Schwerin durchgeführt.  

9. Über das Ergebnis unserer Prüfungsfeststellungen erstatten wir nachfolgenden Bericht, dem der 

Fragenkatalog und der Nachweis der Prüfungsfeststellungen als Anlage 1 beigefügt sind. Bei der 

Erstellung des vorliegenden Berichtes haben wir die Vorschriften des KomDoppikEG M-V i. V. mit 

den §§ 30 ff. und §§ 47 ff. GemHVO-Doppik sowie die Festlegungen der Dienstanweisung und der 

Inventurrichtlinie der Gemeinde beachtet. 

10. Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu 

Dritten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer 

und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2002 maßgebend. 
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B. Prüfungsfeststellungen 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

11. Die gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO - Doppik vom Amtsvorsteher zu erlassene Dienstanweisung zur 

Organisation des Rechnungswesens im NKHR des Amtes Landhagen lag zum Zeitpunkt unserer 

Prüfung noch nicht vollständig vor und befindet sich im Stadium der Überarbeitung. Die Organisa-

tion des Rechnungswesens erfolgt mit ergänzenden Arbeitsanweisungen auf der Basis der bishe-

rigen kameralen Dienstanweisung. 

12. Die Geschäftsbuchhaltung ist zentral im Amt Landhagen unter Führung der Kämmerei organisiert. 

Ihr obliegt auch die Führung von Nebenbuchhaltungen.  

13. Wertansätze der zu prüfenden Eröffnungsbilanz konnten durch die Vorlage der bestands- und 

wertbegründenden Belege nachvollzogen werden. Die Belegaufbewahrung erfolgt zentral im Be-

reich der Kämmerei und ist geordnet. Das Belegwesen entspricht im geprüften Bereich den 

Rechtsvorschriften.  

 

II. Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme 

14. Das Amt Landhagen setzt im Rechnungswesen das modulgestützte Finanzsoftwaresystem „ad-

KOMM“ der Software GmbH & Co. KG mit Sitz in 85134 Stammham ein. Die eingesetzte Software 

ist zugelassen und geprüft. Die Freigabe nach § 19 Abs. 1 DSG M-V für automatisierte Verfahren 

durch den Amtsvorsteher des Amtes Landhagen erfolgte mit Datum vom 22. Mai 2014. 

15. Die Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme sind in bestehenden 

Arbeitsanweisungen dokumentiert und hinreichend bestimmt worden. Stichproben bei der Prüfung 

der Dokumentation der eingegebenen Daten, ihrer Veränderung sowie der Identifikation der Be-

rechtigungen in der DV-gestützten Anlagenbuchhaltung waren ohne Beanstandung. 

 

III. Rechnungslegungsbezogenes internes Kontrollsystem (IKS) 

16. Die Erfassung und die Bewertung der Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen 

und Verbindlichkeiten erfolgten auf der Basis der vorliegenden Inventurrichtlinie vom 01. Juni 

2007.  

17. Die inhaltlichen Bestimmungen der vorliegenden Inventurrichtlinie entsprechen den Vorgaben des 

Leitfadens zur Bilanzierung und Bewertung des kommunalen Vermögens in M-V und sind ord-

nungsgemäß. 
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18. Die vorgelegten Inventurzähllisten der einzelnen Vermögensbereiche beinhalten die notwendigen 

Angaben, die eine Fortschreibung der ermittelten Inventurwerte auf den Stichtag der Eröffnungsbi-

lanz gewährleisten. Insoweit konnten keine Abweichungen zu den Vorgaben der Inventurrichtlinie 

festgestellt werden.  

19. Die in der Inventurrichtlinie enthaltenen Festlegungen zur Anwendung von Bewertungsvereinfa-

chungsverfahren sollen hinsichtlich der einheitlichen Anwendung des § 31 Abs. 5 GemHVO-

Doppik konkretisiert werden. 

 

IV. Eröffnungsbilanz, Anhang zur Eröffnungsbilanz 

1. Prüfungsdurchführung 

20. Die zu Beginn der Prüfungshandlungen ausgewiesenen Wertansätze in der durch das Amt Land-

hagen erstellten Eröffnungsbilanz  wurden unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Praxishil-

fe Jahresabschlussprüfung zur Wesentlichkeit einzelner Bilanzposten (vgl. Praxishilfe Pkt. 8.4.4) 

geprüft. Gemäß der Empfehlung der Praxishilfe Jahresabschlussprüfung haben wir folgende We-

sentlichkeitsgrenzen für die Auswahl der Prüfungshandlungen und bei der Beurteilung der Prü-

fungsfeststellungen herangezogen: 

Bilanzposten Bezugsgröße Wesentlichkeitsgrenze

Posten des Anlagevermögens 0,5 % der Summe des Anlagevermögens 56.800 €

Posten des Umlaufvermögens 0,5 % der Summe des Umlaufvermögens 2.600 €

Sonderposten 0,5 % der Summe der Sonderposten 12.900 €

Rückstellungen 0,5 % der Summe der Rückstellungen 880 €

Verbindlichkeiten 0,5 % der Summe der Verbindlichkeiten 5.900 €  

21. Offensichtlich erkennbare Fehler bei der Anwendung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvor-

schriften der GemHVO-Doppik wurden unabhängig von den festgelegten Wesentlichkeitsgrenzen 

korrigiert. 
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2. Zusammengefasste Prüfungsfeststellungen je Hauptposten der Bilanz 

22. Die sich aus den einzelnen Prüfungsfeststellungen laut beigefügter Anlage 1 ergebenden Wertkor-

rekturen werden zusammengefasst je Hauptposten der Bilanz aufgezeigt. Die Eröffnungsbilanz vor 

der Prüfung ist als Anlage 2 und die geänderte Bilanz ist als Anlage 3 des Berichtes beigefügt 

worden. 

 

Aktivseite 
 
A. Anlagevermögen 

Bilanzposten Bilanzwert (bisher) Korrekturwert Bilanzwert (neu)

€ € €

I.  Immaterielle Vermögensgegenstände 663,70 0,00 663,70

II. Sachanlagen 10.618.810,77 -22.832,21 10.595.978,56

III. Finanzanlagen 742.217,33 0,00 742.217,33

Summe Anlagevermögen 11.361.691,80 -22.832,21 11.338.859,59  

 

B. Umlaufvermögen 

Bilanzwert (bisher) Korrekturwert Bilanzwert (neu)

€ € €

I. Vorräte 106.754,64 0,00 106.754,64
II. Forderungen und sonstige 

Vermögensgegenstände 371.311,15 0,00 371.311,15
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kredit-

instituten 40.069,65 0,00 40.069,65

Summe Umlaufvermögen 518.135,44 0,00 518.135,44

Bilanzposten

 

 

Bilanzwert (bisher) Korrekturwert Bilanzwert (neu)

€ € €

Bilanzsumme Aktiva 11.879.827,24 -22.832,21 11.856.995,03  

 

Passiva 
 
A. Eigenkapital 

Bilanzposten Bilanzwert (bisher) Korrekturwert Bilanzwert (neu)

€ € €

I.   Kapitalrücklage 7.944.342,54 -22.924,00 7.921.418,54  
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B. Sonderposten 

Bilanzposten Bilanzwert (bisher) Korrekturwert Bilanzwert (neu)

€ € €

1. Sonderposten aus Zuwendungen 2.058.465,31 -1.668,37 2.056.796,94

2. Sonderposten aus Beiträgen 522.698,37 -471,15 522.227,22

3. Sonderposten aus Anzahlungen 2.461,58 0,00 2.461,58

Summe Sonderposten 2.583.625,26 -2.139,52 2.581.485,74  

 

C. Rückstellungen 

Bilanzposten Bilanzwert (bisher) Korrekturwert Bilanzwert (neu)

€ € €

1. Pensionen und ähnliche 
    Verpflichtungen 0,00 0,00 0,00

2. Sonstige Rückstellungen 176.142,83 0,00 176.142,83

Summe Rückstellungen 176.142,83 0,00 176.142,83  

 

D. Verbindlichkeiten 

Bilanzwert (bisher) Korrekturwert Bilanzwert (neu)

€ € €

1. Verbindlichkeiten aus 

Kreditaufnahmen 979.163,04 2.231,31 981.394,35

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen 56.635,46 0,00 56.635,46

3. Verbindlichkeiten aus 

Transferleistungen 0,00 0,00 0,00

4. Verbindlichkeiten gegenüber dem 

sonstigen öffentlichen Bereich 131.230,81 0,00 131.230,81

5. Sonstige Verbindlichkeiten 8.687,30 0,00 8.687,30

Summe Verbindlichkeiten 1.175.716,61 2.231,31 1.177.947,92

Bilanzposten

 

 

Bilanzwert (bisher) Korrekturwert Bilanzwert (neu)

€ € €

Bilanzsumme Passiva 11.879.827,24 -22.832,21 11.856.995,03  

23. Der summarisch ermittelte Korrekturwert ergibt sich aus den sachkontenbezogenen Einzelfeststel-

lungen, die im Verlauf der Prüfung dokumentiert und an das Amt Landhagen übergeben wurden. 
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3. Anhang und Anlagen 

24. Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Angaben zu den einzelnen Posten der Eröffnungsbilanz 

und gibt die sonstigen Pflichtangaben richtig und vollständig wieder. Die dem Anhang beizufügen-

den Anlagen gemäß § 3 KomDoppikEG M-V stehen im Einklang mit der Bilanz und den Angaben 

im Anhang. Aus Vorjahren fortgeltende Haushaltsermächtigungen waren zum Stichtag 01. Januar 

2012 nicht auszuweisen.  

25. Der Anhang und die der Eröffnungsbilanz beizufügenden Anlagen sind dem Bericht als Anlagen 4 

bis 9 beigefügt. 
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C. Aussagen zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gemeinde 

26. Zur Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir die Posten der Bilanz nach Fristigkei-

ten gegliedert und dabei einen Zeitraum bis zu einem Jahr als kurzfristig angesehen. 

27. Die Sonderposten wurden dem Eigenkapital zugerechnet, da sie der Gemeinde auf Dauer zur 

Verfügung stehen und deren ertragswirksame Auflösung zu keiner Belastung des Haushaltes führt. 

T€ %

Aktiva

Anlagevermögen =

Langfristig gebundenes Vermögen 11.339 95,6

Vorräte 107 0,9

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 371 3,2

Flüssige Mittel 40 0,3

Kurzfristig gebundenes Vermögen 518 4,4

Summe Aktiva 11.857 100,0

Passiva

Kapitalrücklage 7.921 66,8

Sonderposten 2.581 21,8

Wirtschaftliches Eigenkapital 10.502 88,6

Langfristige Verbindlichkeiten (Investitionskredite) 770 6,4

Langfristiges Fremdkapital 770 6,4

Kurzfristige Verbindlichkeiten (Liquiditätskredite) 305 2,6

Kurzfristige Rückstellungen 176 1,5

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 104 0,9

Kurzfristiges Fremdkapital 585 5,0

Summe Passiva 11.857 100,0

01.01.2012

 

28. Aus der Darstellung der wirtschaftlichen Lage ist ersichtlich, dass der wirtschaftlichen Eigenkapi-

talquote von 88,6 % eine Fremdkapitalquote von 11,4 % gegenübersteht. 

29. Das zu Restbuchwerten ausgewiesene Anlagevermögen hat einen Anteil von 95,6 % am Gesamt-

vermögen der Gemeinde und ist zum 01. Januar 2012 mit T€ 2.581 (22,8 %) aus unterschiedlichen 

Fördermitteln des Landes und des Landkreises und mit T€ 770 (6,8 %) durch Investitionskredite 

vom inländischen Geldmarkt sowie vom Landesförderinstitut finanziert.   
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D. Zum Abschluss der Prüfung bestehende, nicht korrigierte Prüfungsfeststellungen 

30. Die in den Prüfungsfeststellungen im Abschnitt B. I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

enthaltene Feststellung zur Dienstanweisung besteht auch über das Prüfungsende am 27. Mai 

2014 hinaus.  
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E. Vorschlag für den Bestätigungsvermerk und Schlussbemerkung 

I. Vorschlag für den Bestätigungsvermerk 

Auftragsgemäß haben wir die Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2012 unter Einbeziehung der An-

lagen zur Eröffnungsbilanz und den Anhang zur Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2012 der  

 

Gemeinde Neuenkirchen, 

Amt Landhagen, 

 

geprüft. 

Die Eröffnungsbilanz und der Anhang zur Eröffnungsbilanz sowie die dem Anhang beizufügenden 

Anlagen gemäß § 3 KomDoppikEG M-V i. V. mit den §§ 30 ff. GemHVO - Doppik wurden von der 

Verwaltung des Amtes Landhagen unter Gesamtverantwortung des Amtsvorstehers erstellt. Unse-

re Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung dem Rechnungsprü-

fungsausschuss des Amtes Landhagen eine Empfehlung zur Erteilung eines Bestätigungsvermer-

kes auszusprechen. 

Wir haben unter Beachtung der Bestimmungen des § 11 KomDoppikEG M-V sowie der §§ 3, 3a 

des Kommunalprüfungsgesetzes die Eröffnungsbilanz sowie den Anhang unter Berücksichtigung 

der eingangs genannten Prüfungsgrundsätze überprüft. 

Wir sind der Auffassung, dass unsere Überprüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 

Empfehlung bildet. 

Nach unserer Beurteilung auf der Grundlage der bei der Überprüfung gewonnenen Erkenntnisse 

und uns erteilten Auskünfte hat die Überprüfung mit Ausnahme der im Abschnitt D. aufgeführten 

Feststellungen zu keinen Beanstandungen geführt. 

Wir empfehlen daher dem Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Landhagen vorbehaltlich 

seiner eigenen Prüfungsfeststellungen, einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zu erteilen.  

Im Ergebnis unserer Prüfung stellen wir zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gemeinde Neu-

enkirchen ergänzend fest: 

 Das Vermögen zum 01. Januar 2012 beträgt T€ 11.857. 

 Das wirtschaftliche Eigenkapital (Eigenkapital unter Einbeziehung der Sonderposten) beträgt 

88,6 % des Gesamtvermögens. 

 Die Eigenkapitalquote (ohne Sonderposten) zum 01. Januar 2012 beträgt 66,8 %. 
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Fragenkatalog und Prüfungsfeststellungen  

zur Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2012 

 

Inhaltsverzeichnis Seite 

A.  Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung ................................................................................ 2 

B.  Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme ............... 3 
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A. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

Nr. Fragestellungen Wesentliche PH / Feststellungen Anmerkung RPA

4 Erfolgte die Aufstellung der 
Eröffnungsbilanz fristgemäß nach
§ 11 KomDoppikEG M-V?

Die gesetzliche Aufstellungsfrist 
wurde nicht eingehalten.

3 Ist eine Inventurrichtlinie erlassen 
worden? Ist sie inhaltlich hinreichend 
bestimmt?

Eine Richtlinie vom 01. Juni 2007 
liegt vor und enthält die Mindest-
regelungen zur Vermögenserfassung 
und -bewertung.

Bestehen Dienstanweisungen zur 
Aufbau- und Ablauforganisation des 
Rechnungswesens?  Ist der 
Mindestinhalt gemäß § 28 GemHVO-
Doppik beachtet?

1 Eine aktuelle Dienstanweisung mit 
dem geforderten Mindestinhalt liegt 
zum Zeitpunkt der Prüfung nicht vor. 
Grundlegende Regelungen zur 
Organisation bestehen auf der Basis 
der bestehenden (kameralen) 
Dienstanweisung für das Amt.

2 Besteht eine Bilanzierungs- und 
Bewertungsrichtlinie zur 
Sicherstellung einer einheitlichen 
Bilanzierung und Bewertung 
sämtlicher Bilanzposten?

Eine entsprechende Richtlinie ist 
derzeit nicht vorhanden.
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B. Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme 

Nr. Fragestellungen Wesentliche PH / Feststellungen Anmerkung RPA

7 Ist aus den Protokollen der EDV 
sichtbar und nachvollziehbar, wer, 
wann, welche Daten eingegeben 
oder geändert hat?

Veränderungsprotokolle zu den 
Sachkonten der Bilanz und 
Stammdaten wurden stichpunktartig 
eingesehen und ergaben keine 
Beanstandungen.

Ist die eingesetzte Software nach 
§ 28 Abs. 10 GemHVO-Doppik 
freigegeben?

5 Die eingesetzte Software ist 
zugelassen und geprüft. Eine 
formale Freigabe durch den 
Amtsleiter erfolgte mit Datum vom 
22. Mai 2014.

6 Berücksichtigt die Dienstanweisung 
die Grundsätze ordnungsgemäßer 
DV gestützter 
Buchführungssysteme? Gibt es 
Regelungen zur Sicherung des 
Buchungsverfahrens?

Es wird auf die Beantwortung der 
Frage Nr. 1 hingewiesen. 
Zugangsberechtigungen im System 
sind eingerichtet worden und werden 
protokolliert.

 

 

C. Rechnungslegungsbezogenes internes Kontrollsystem 

Nr. Fragestellungen Wesentliche PH / Feststellungen Anmerkung RPA

10 Sind die Inventurprotokolle 
aussagefähig? Enthalten sie die 
Mindestangaben?

Die Angaben auf Inventurlisten 
gewährleisten die Fortschreibung der 
Bestandswerte auf den 
Bilanzstichtag. Ein Abgleich mit den 
Daten der Anlagenbuchhaltung ist 
uneingeschränkt möglich. 

Sind die benannten 
Inventurverfahren zweckmäßig und 
sind die gesetzlichen Anforderungen 
beachtet worden?

8 Die Inventurverfahren gewährleisten 
die Erfassung und Fortschreibung 
der Vermögenswerte bzw. der 
Wertansätze der Sonderposten, 
Rückstellungen und 
Verbindlichkeiten.

9 Gibt es Kontrollmaßnahmen, um 
Doppel- oder Nichterfassung zu 
vermeiden?

Der Abgleich der erfassten Daten mit 
den Inventurlisten erfolgt regelmäßig. 
Die objektbezogene 
Nummernvergabe sichert 
vereinfachte Kontrollen zur 
Vermeidung der Doppelerfassung.

 



Gemeinde Neuenkirchen 
Amt Landhagen 

 
 

________________________________________ 
1372000229/213013744/15072014/Neuenkirchen Anlage 1 
Druckdatum 10.07.2014 Seite 4 

        

 

D. Aktivseite 

I. Anlagevermögen 

Nr. Fragestellungen Wesentliche PH / Feststellungen Anmerkung RPA

14 Wurden Bewertungsverein-
fachungsverfahren einheitlich 
angewandt? Erfolgte eine 
entsprechende Anhangsangabe?

Bewertungsvereinfachungsverfahren 
entsprechend dem Leitfaden zur 
Eröffnungsbilanz wurden einheitlich 
angewandt und im Anhang erläutert.

13 Sind die ausgewiesenen Bilanzwerte 
durch die Sachkonten, Konten der 
Anlagenbuchhaltung und  die 
Anlagenübersicht nachgewiesen?

Die Bilanzwerte wurden mit den 
Sachkonten und der Anlagenkartei 
(Anlagenbuchhaltung) abgestimmt. 
Fehlerhafte Eingaben im System 
wurden korrigiert.

11 Die ausgewiesenen Vermögens-
gegenstände erfüllen die Ansatz-
voraussetzungen für das Anlage-
vermögen. Ungewöhnliche Posten 
wurden nicht festgestellt.

12 Der Abgleich der Inventurlisten mit 
den Sachkonten erfolgte stich-
probenartig. Die Zuordnungs-
vorschriften bei der Anlage der 
Sachkonten wurden beachtet.

Liegen die Voraussetzungen für den 
Ausweis im Anlagevermögen vor? 
Gibt es ungewöhnliche Posten?

Sind die Inventurbestandslisten mit 
den Sachkonten abgestimmt? Ist die 
Kontensystematik beachtet worden?
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Die sich aus der Prüfung der wesentlichen Bilanzposten ergebenden Korrekturwerte werden im 

Folgenden dargestellt und erläutert. Die begründenden Berechnungsunterlagen sind während der 

Prüfung an das Amt Landhagen in Kopie übergeben worden. 

 

1. Sachanlagevermögen 

a) Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

Bilanzposten Prüfungsbeginn Korrektur Prüfungsende

€ € €

Sonstige unbebaute Grundstücke 789.927,69 -239.973,92 549.953,77  

 

Nr. Fragestellungen Wesentliche PH / Feststellungen Anmerkung RPA

19 Wurden zum geprüften Bilanzposten 
erläuternde Angaben im Anhang 
gemacht?

Zu den Bewertungsgrundlagen 
werden im Anhang erläuternde 
Aussagen getroffen.

18 Sind die Bewertungsmäßstäbe 
sachgrecht angewandt worden?

Die Bewertung erfolgte vorrangig mit 
Ersatzwerten auf der Basis der 
Bodenrichtwerte 2000. Die 
Wertermittlung bei den geprüften 
Objekten wurde bei zwei Objekten 
(Grundstücke Spielplatz) 
beanstandet und korrigiert.

15 wesentlicher Posten, Stichproben 
bezüglich der Zuordnung und der 
Bewertung

17 Der Wert ergibt sich aus der 
Zuordnung von Objekten zu anderen 
Bilanzposten (217 T€) und aus 
Bewertungskorrekturen (23 T€). Die 
Umgliederung betraf die 
Grundstücksbestandteile des 
Bauhofes.

Ist der Posten wesentlich?

Woraus resultiert der ausgewiesene 
Korrekturbetrag?

16 Wie erfolgte die 
Stichprobenauswahl?

14 Objekte lt. Bestandsnachweis mit 
Werten kleiner als 500 € wurden 
nicht geprüft. Von den verbleibenden 
Objekten (26) wurden 50 %  einer 
Bewertungsprüfung unterzogen.
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b) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

Bilanzposten Prüfungsbeginn Korrektur Prüfungsende

€ € €

Bebaute Grundstücke 5.157.431,07 -189.635,27 4.967.795,80  

 

Nr. Fragestellungen Wesentliche PH / Feststellungen Anmerkung RPA

Wurden Außenanlagen zutreffend 
benannt? Ist die Wertermittlung der 
Ersatzwerte sachgerecht?

Außenanlagen wurden differenziert 
als Platz- und Wegebefestigungen, 
Umzäunungen und Grünanlagen 
erfasst. Die Bewertung erfolgte 
vorrangig mit tatsächlichen 
Anschaffungskosten, in Einzelfällen 
mittels pauschalisiertem Verfahren, 
das nicht zu beanstanden war.

24

20 Ist der Posten wesentlich? wesentlicher Posten; Stichproben 
erfolgten bzgl. der Zuordnung sowie 
der Bewertung und der Abgrenzung 
von Betriebsvorrichtungen.

23 Wurden die Grundsätze über die 
Anwendung der Ersatzwerte 
beachtet?

Die Bewertung der geprüften 
Objekten mit Ersatzwerten konnte 
mittels Dokumentation 
nachvollzogen werden und war nicht 
zu beanstanden.

22 Der Korrekturwert setzt sich 
zusammen aus Zugängen durch 
Umgliederungen aus anderen 
Posten (Bauhof mit 217 T€) und 
Abgängen durch Umgliederungen in 
andere Posten (407 T€). Die 
Abgänge beinhalten Umgliede-
rungen in das Infrastrukturvermögen 
(117 T€) und in die Betriebs-
vorrichtungen (290 T€).

Woraus resultiert der ausgewiesene 
Korrekturbetrag?

21 Wie erfolgte die Stichproben-
auswahl?

53 Objekte einschließlich 
Grundstücksbestandteile wurden lt. 
Bestandsverzeichnis erfasst. Sechs 
Objekte mit insgesamt 24 Grund-
stücksbestandteilen wurden einer 
Einzelprüfung unterzogen. 
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c) Infrastrukturvermögen 

Bilanzposten Prüfungsbeginn Korrektur Prüfungsende

€ € €

Infrastrukturvermögen 4.519.717,08 116.695,60 4.636.412,68  

 

Nr. Fragestellungen Wesentliche PH / Feststellungen Anmerkung RPA
25 Ist der Posten wesentlich? wesentlicher Posten; Stichproben 

erfolgten bzgl. der Bewertung sowie 
der Abschreibung und der getrennten 
Erfassung von Straßenbeleuch-
tungsanlagen.

28 Sind Ersatzwerte bei der Bewertung 
der Straßen zutreffend ermittelt 
worden?

Alle gezogenen Stichproben waren 
bezüglich der Bewertung 
nachvollziehbar und ohne 
Beanstandung.

26

Woraus resultiert der ausgewiesene 
Korrekturwert?

Der Korrekturwert ergibt sich 
ausschließlich aus dem Zugang 
durch Umgliederungen aus anderen 
Posten (117 T€). 
Bewertungskorrekturen waren nicht 
erforderlich.

Wie erfolgte die Stichproben-
auswahl?

Bestandsmäßig wurden 201 Einzel-
objekte erfasst. Geprüft wurden die 
Hauptposten Grundstücke, Straßen, 
Wege und Plätze, Straßenbeleuch-
tung, Betriebsvorrichtungen des 
Infrastrukturvermögens sowie 
Straßenbegleitgrün mit jeweils 25 % 
Stichproben.

27

30 Sind die Bewertungen des 
Infrastrukturvermögens sachgerecht 
dokumentiert?

Die vorgelegten Bewertungsakten je 
Bewertungsobjekt enthalten die 
vorgeschriebenen Formblätter und 
Berechnungsgrundlagen. Die 
Dokumentation zu den geprüften 
Posten ist sachgerecht.

29 Sind Beleuchtungsanlagen 
(Straßenbeleuchtung) zutreffend 
bilanziert?

Die Bewertung war in den geprüften 
Objekten nicht zu beanstanden.
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d) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 

Bilanzposten Prüfungsbeginn Korrektur Prüfungsende

€ € €

Maschinen, technische Anlagen, 
Fahrzeuge 87.913,03 290.485,89 378.398,92  

 

Nr. Fragestellungen Wesentliche PH / Feststellungen Anmerkung RPA

33 Erfolgte die Bewertung sachgerecht 
unter Berücksichtigung der 
Verwaltungsvorschriften für die 
Bewertung in der Eröffnungsbilanz?

Von den erfassten 27 Objekten 
wurden 30 % einer Einzelprüfung 
ohne Beanstandungen unterzogen. 

31 Der Posten ist  wesentlich. Es 
erfolgte ein Prüfung der Fort-
schreibung der Anschaffungskosten 
auf den Bilanzstichtag sowie der 
Abschreibungsdauer.

32 Der Korrekturbetrag resultiert aus 
der Umgliederung von Betriebs-
vorrichtungen aus dem Posten 
bebaute Grundstücke.

Ist der Posten wesentlich?

Woraus resultiert der ausgewiesene 
Korrekturbetrag?

 

 

e) Betriebs- und Geschäftsausstattung 

Bilanzposten Prüfungsbeginn Korrektur Prüfungsende

€ € €

Betriebs- und Geschäftsausstattung 41.625,77 -404,51 41.221,26  

 

Nr. Fragestellungen Wesentliche PH / Feststellungen Anmerkung RPA
34 Der Bilanzposten ist unwesentlich. Es 

erfolgte eine Abstimmung mit den 
Bestandslisten und den Sachkonten.

Ist der Posten wesentlich?

35 Woraus resultiert der Korrekturwert? Die Korrektur basiert auf einer 
Doppelerfassung eines Vermögens-
gegenstandes.
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2. Finanzanlagen 

Bilanzposten Prüfungsbeginn Korrektur Prüfungsende

€ € €

Finanzanlagen 742.217,33 0,00 742.217,33  

 

Nr. Fragestellungen Wesentliche PH / Feststellungen Anmerkung RPA

37 Ist die Zuordnung zu den Posten der 
Finanzanlagen sachgerecht?

Die Zuordnung entspricht den 
Verwaltungsvorschriften. 

38 Sind die Bewertungsvorschriften 
beachtet worden?

Die Wertansätze sind durch 
Mitteilungen der Zweckverbände 
belegt. Die Bewertung entspricht 
den Regelungen der GemHVO-
Doppik.

36 wesentlicher Posten, Plausibilitäts-
prüfung, Einzelprüfung

Ist der Posten wesentlich?

 

 

II. Umlaufvermögen 

Nr. Fragestellungen Wesentliche PH / Feststellungen Anmerkung RPA

42 Bestehen Regelungen zur 
Bilanzierung und Bewertung von 
Forderungen und erfolgte die 
Bewertung sachgerecht?

Richtlinien zur Forderungsbewertung 
liegen derzeit nicht vor. Die 
Forderungsbewertung entspricht 
aber den Bewertungsgrundsätzen 
der GemHVO-Doppik.

41 Wurden die Zuordnungsvorschrif-ten 
bei der Zuordnung von Forderungen 
zu den Bilanzposten beachtet?

Die Zuordnungsvorschriften wurden 
durch Stichproben geprüft und 
entsprechen dem Kontenrahmenplan 
gemäß der Verwaltungsvorschriften.

39 Die zur Veräußerung bestimmten 
Grundstücke wurden zutreffend unter 
dem Vorratsvermögen ausgewiesen.

40 Ausgewiesene Forderungen wurden 
sachgerecht dem Umlaufvermögen 
zugeordnet und sind durch 
Kontenblätter belegt.

Liegen die Voraussetzungen für den 
Ausweis im Umlaufvermögen vor? 
Sind Grundstücke im 
Umlaufvermögen ausgewiesen?

Ist das ausgewiesene Umlaufver-
mögen sachgerecht und begründet?
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1. Vorräte 

Bilanzposten Prüfungsbeginn Korrektur Prüfungsende

€ € €

Vorräte 106.754,64 0,00 106.754,64  

 

Nr. Fragestellungen Wesentliche PH / Feststellungen Anmerkung RPA
43 Ist der Posten wesentlich? Der Posten ist wesentlich. Es wird 

auf die Beantwortung der Frage 39 
verwiesen.

44 Wurde bei der Bewertung das 
Niederstwertprinzip beachtet?

Die Bewertung entspricht den 
Vorschriften der GemHVO-Doppik 
über die Bewertung des Umlauf-
vermögens. Es wurden zutreffend 
Abschreibungen auf den niedrigeren 
Marktpreis vorgenommen.

45 Sind die Verkaufsabsichten 
hinreichend belegt?

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
über den Verkauf lagen vor.

 

 

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Bilanzposten Prüfungsbeginn Korrektur Prüfungsende

€ € €

Öffentlich-rechtliche Forderungen 84.560,34 0,00 84.560,34

Privatrechtliche Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen 9.403,13 0,00 9.403,13

Forderungen gegen den sonstigen 
öffentlichen Bereich 277.347,68 0,00 277.347,68

371.311,15 0,00 371.311,15  
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Nr. Fragestellungen Wesentliche PH / Feststellungen Anmerkung RPA

53 Wurden die kameralen 
Verwahrkonten zutreffend auf die 
Bilanzposten übergeleitet?

Die Verwahrkonten wurden auf deren 
Inhalt geprüft. Die Zuordnung 
entspricht den Verwaltungsvor-
schriften.

48 Ist die Zuordnung der Forderungs- 
posten sachgerecht?

Die Zuordnung entspricht den 
Verwaltungsvorschriften.

49 Erfolgt die Bewertung der 
Forderungen zum Nominalwert?

keine Beanstandungen

50 Wurden Wertminderungsgründe 
zutreffend berücksichtigt? Wurden 
Wertberichtigungskonten 
eingerichtet?

Die Wertberichtigungen auf Einzel-
forderungen erfolgten sachgerecht 
auf eingerichteten Wertberichtigungs-
konten und sind nicht zu 
beanstanden.

52 Sind die Forderungen aus dem 
gemeinsamen Zahlungsmittelbestand 
mit dem Amt abgestimmt?

Die Abstimmung mit dem Nachweis 
des Amtes war ohne Beanstandung.

51 Ist die Übereinstimmung des 
Forderungsbestandes mit der letzten 
kameralen Jahresrechnung 2011 
gegeben?

Es ergaben sich keine 
Beanstandungen. 

46 wesentlicher Posten, Stichproben, 
Plausibilität

47 Die Forderungsposten wurden mit 
den einzelnen OP-Listen abgestimmt 
und zusätzlich mit dem Einzahlungs-
protokoll I. Quartal 2012 auf 
Übereinstimmung geprüft. 

Ist der Posten wesentlich?

Sind die Salden der Sachkonten mit 
den OP-Listen abgestimmt?

 

 

3. Liquide Mittel 

Bilanzposten Prüfungsbeginn Korrektur Prüfungsende

€ € €

Kassenbestand, Guthaben bei 
Kreditinstituten 40.069,65 0,00 40.069,65  
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Nr. Fragestellungen Wesentliche PH / Feststellungen Anmerkung RPA
54 wesentlicher Posten, 

Kontenabgleich/Kontenachweis 
ohne Beanstandung, keine weiteren 
Prüfungen

Ist der Posten wesentlich?

 

 

E. Passivseite 

I. Eigenkapital 

Bilanzposten Prüfungsbeginn Korrektur Prüfungsende

€ € €

Kapitalrücklage 7.944.342,54 -22.924,00 7.921.418,54

davon

Allgemeine Kapitalrücklage 7.944.342,54 -22.924,00 7.921.418,54

Zweckgebundene Kapitalrücklage 0,00 0,00 0,00  

 

Nr. Fragestellungen Wesentliche PH / Feststellungen Anmerkung RPA

57 Sie ergeben sich aus der Korrektur 
der Aktiv- und Passivposten.

Wurden aus kameralen 
Sonderrücklagen zweckgebundene 
Kapitalrücklagen gebildet? 

Sind die Korrekturen im Eigenkapital 
begründet?

55 Ist der Posten wesentlich? wesentlicher Posten, Plausibilität, 
Stichproben

56 Zweckgebundene Kapitalrücklagen 
wurden nicht gebildet.

 

 

II. Sonderposten 

Bilanzposten Prüfungsbeginn Korrektur Prüfungsende

€ € €

Sonderposten aus Zuwendungen 2.058.465,31 -1.668,37 2.056.796,94
Sonderposten aus Beiträgen und 
ähnlichen Entgelten 522.698,37 -471,15 522.227,22

Sonderposten aus Anzahlungen 2.461,58 0,00 2.461,58

2.583.625,26 -2.139,52 2.581.485,74  
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Nr. Fragestellungen Wesentliche PH / Feststellungen Anmerkung RPA

61 Wurden die Sonderposten auf der 
Basis der tatsächlichen 
Zuwendungsbeträge oder auf der 
Basis von Ersatzwerten gebildet?

Die Höhe der Zuwendung wurde auf 
der Basis der tatsächlichen 
Zuwendungsbeträge gebildet, die 
durch Zuwendungsbescheide belegt 
sind.

59 Ein Bestandsverzeichnis zu den 
einzelnen Vermögensgegenständen 
liegt vor und wurde mit den 
Sachkonten abgestimmt.

60 Die Verknüpfung wird durch die 
Anlagenbuchhaltung gewährleistet.

Liegt ein Bestandsverzeichnis vor?

Besteht eine Verknüpfung zwischen 
Sonderposten und Vermögens-
gegenstand des Anlagevermögens?

63 Die Auflösung bzw. die Buchwerte 
der Sonderposten wurden bei der 
Prüfung des Anlagevermögens 
mitgeprüft und waren nicht zu 
beanstanden.

Erfolgte die Auflösung der 
Sonderposten nach Maßgabe der 
Nutzungsdauer des 
Vermögensgegenstandes?

58 Ist der Posten wesentlich? wesentlicher Posten, Plausibilität, 
Stichproben

62 Woraus resultieren die dargestellten 
Wertkorrekturen?

Es wurden Bewertungskorrekturen 
bei Zuwendungen und Beiträgen im 
Zusammenhang mit Infrastruktur-
vermögen vorgenommen.

64 Sind außerplanmäßige Auflösungen 
erfolgt und in der Übersicht der 
Sonderposten ausgewiesen?

Außerplanmäßige Auflösungen 
wurden nicht vorgenommen.

65 Ist der Ausweis von Anzahlungen auf 
den Sonderposten sachlich 
begründet?

Der Posten ergibt sich aus der 
Überleitung von kameralen 
Verwahrkonten und entspricht den 
Verwaltungsvorschriften.

 

 

III. Rückstellungen 

Bilanzposten Prüfungsbeginn Korrektur Prüfungsende

€ € €

Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00 0,00

Sonstige Rückstellungen 176.142,83 0,00 176.142,83

176.142,83 0,00 176.142,83  



Gemeinde Neuenkirchen 
Amt Landhagen 
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Nr. Fragestellungen Wesentliche PH / Feststellungen Anmerkung RPA

68 Die Bewertung ist ohne 
Beanstandung. Zusätzliche Angaben 
zu den Rückstellungsgründen 
erfolgten im Anhang.

Entsprechen die Rückstellungen den 
Regelungen der GemHVO-Doppik?

Wurden die Rückstellungen 
objektbezogen benannt und 
sachgerecht bewertet?

66 Ist der Posten wesentlich? wesentlicher Posten, Plausibilität, 
Stichproben

67 Die ausgewiesenen Rückstellungen 
erfüllen die Voraussetzungen des  
§ 35 GemHVO-Doppik.

 

 

IV. Verbindlichkeiten 

Bilanzposten Prüfungsbeginn Korrektur Prüfungsende

€ € €

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme 979.163,04 2.231,31 981.394,35
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 56.635,46 0,00 56.635,46
Verbindlichkeiten gegenüber dem 
sonstigen öffentlichen Bereich 131.230,81 0,00 131.230,81

Sonstige Verbindlichkeiten 8.687,30 0,00 8.687,30

1.175.716,61 2.231,31 1.177.947,92  



Gemeinde Neuenkirchen 
Amt Landhagen 
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Nr. Fragestellungen Wesentliche PH / Feststellungen Anmerkung RPA

78 Ist die Übereinstimmung mit der 
letzten kameralen Jahresrechnung 
gegeben?

Es wurden keine Differenzen 
festgestellt.

76 Sind die sonstigen Verbindlichkeiten 
begründet?

Der Posten  enthält die 
kreditorischen Debitoren und wurde 
mit der OP-Liste abgestimmt.

77 Wurden die Bewertungsgrundsätze 
eingehalten?

Verstöße wurden in den geprüften 
Posten nicht festgestellt.

74 Liegen für die ausgewiesenen 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen begründende Belege 
vor?

Einzelrechnungen wurden nicht 
geprüft. Der Wertansatz ist auf 
Personenkonten nachgewiesen, die 
mit dem letzten kameralen Abschluss 
übereinstimmen.

75 Wurden die Verbindlichkeiten 
gegenüber dem sonstigen 
öffentlichen Bereich abgestimmt?

Der Posten enthält Verbindlichkeiten 
gegenüber dem Amt aus der Führung 
der Einheitskasse und entspricht dem 
Nachweis im Amt.

73 Wurde bei den 
Kreditverbindlichkeiten die 
periodengerechte Zinsabgrenzung 
berücksichtigt?

Die Zinsabgrenzung bei einzelnen 
Krediten wurde im Rahmen der 
Prüfung nachträglich vorgenommen. 
Die Wertkorrektur resultiert aus der 
Nachbuchung der Zinsabgrenzung 
bei den Kreditverbindlichkeiten.

69 Ist der Posten wesentlich? wesentlicher Posten, 
Pauschalprüfung, Einzelfallprüfung

72 Entspricht der Stand der Kredit-
verbindlichkeiten dem vertraglich 
vereinbarten Tilgungsplan?

Es wurden keine Differenzen 
festgestellt.

70 Die kontenmäßige Abstimmung der 
einzelnen Verbindlichkeitenarten mit 
den OP-Listen war ohne 
Beanstandung.

71 Kreditverträge und Saldenbe-
stätigungen liegen vor und sind 
insgesamt ohne Beanstandung.

Stimmen die Bilanzwerte mit den 
Sachkonten und OP-Listen überein?

Sind die Verbindlichkeiten aus 
Kreditaufnahmen durch Belege 
begründet?

 

 

V. Rechnungsabgrenzungsposten 

Aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten waren zum Bilanzstichtag nicht zu bilden.  



(vor Prüfungsbeginn)

Aktivseite Passivseite
01.01.2012 31.12.2012 01.01.2012 31.12.2012

€ € € €

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital
I. Kapitalrücklage, davon 7.944.342,54 0,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Allgemeine Kapitalrücklage 7.944.342,54 0,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 2. Zweckgebundene Kapitalrücklage 0,00 0,00

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten 663,70 0,00  

2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 B. Sonderposten 
663,70 0,00 I. Sonderposten zum Anlagevermögen

1. Sonderposten aus Zuwendungen 2.058.465,31 0,00
II. Sachanlagen 2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 522.698,37 0,00

1. Wald, Forsten 1.114,34 0,00 3. Sonderposten aus Anzahlungen 2.461,58 0,00
2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 789.927,69 0,00 2.583.625,26 0,00
3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5.157.431,07 0,00
4. Infrastrukturvermögen 4.519.717,08 0,00
5. Kunstgegenstände, Denkmäler 5.758,24 0,00
6. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 87.913,03 0,00 C. Rückstellungen
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung 41.625,77 0,00 1. Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00
8. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau 15.323,55 0,00 2. Sonstige Rückstellungen 176.142,83 0,00

10.618.810,77 0,00 176.142,83 0,00

III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen einschließlich Ausleihungen 0,00 0,00
2. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände 742.217,33 0,00
3. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00

742.217,33 0,00 D. Verbindlichkeiten
Summe Anlagevermögen 11.361.691,80 0,00 1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 979.163,04 0,00

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 56.635,46 0,00
B. Umlaufvermögen 3. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 0,00

4. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 131.230,81 0,00
I. Vorräte 5. Sonstige Verbindlichkeiten 8.687,30 0,00

1. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 106.754,64 0,00 1.175.716,61 0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 84.560,34 0,00
2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 9.403,13 0,00 E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
3. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 277.347,68 0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00

371.311,15 0,00

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 40.069,65 0,00
Summe Umlaufvermögen 518.135,44 0,00

C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00

11.879.827,24 0,00 11.879.827,24 0,00

Gemeinde Neuenkirchen
Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2012
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(Prüfungsbilanz)

Aktivseite Passivseite
01.01.2012 31.12.2012 01.01.2012 31.12.2012

€ € € €

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital
I. Kapitalrücklage, davon 7.921.418,54 0,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Allgemeine Kapitalrücklage 7.921.418,54 0,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 2. Zweckgebundene Kapitalrücklage 0,00 0,00

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten 663,70 0,00  

2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 B. Sonderposten 
663,70 0,00 I. Sonderposten zum Anlagevermögen

1. Sonderposten aus Zuwendungen 2.056.796,94 0,00
II. Sachanlagen 2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 522.227,22 0,00

1. Wald, Forsten 1.114,34 0,00 3. Sonderposten aus Anzahlungen 2.461,58 0,00
2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 549.953,77 0,00 2.581.485,74 0,00
3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 4.967.795,80 0,00
4. Infrastrukturvermögen 4.636.412,68 0,00
5. Kunstgegenstände, Denkmäler 5.758,24 0,00
6. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 378.398,92 0,00 C. Rückstellungen
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung 41.221,26 0,00 1. Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00
8. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau 15.323,55 0,00 2. Sonstige Rückstellungen 176.142,83 0,00

10.595.978,56 0,00 176.142,83 0,00

III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen einschließlich Ausleihungen 0,00 0,00
2. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände 742.217,33 0,00
3. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00

742.217,33 0,00 D. Verbindlichkeiten
Summe Anlagevermögen 11.338.859,59 0,00 1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 981.394,35 0,00

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 56.635,46 0,00
B. Umlaufvermögen 3. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 0,00

4. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 131.230,81 0,00
I. Vorräte 5. Sonstige Verbindlichkeiten 8.687,30 0,00

1. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 106.754,64 0,00 1.177.947,92 0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 84.560,34 0,00
2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 9.403,13 0,00 E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
3. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 277.347,68 0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00

371.311,15 0,00

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 40.069,65 0,00
Summe Umlaufvermögen 518.135,44 0,00

C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00

11.856.995,03 0,00 11.856.995,03 0,00

Gemeinde Neuenkirchen
Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2012
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A. Vorbemerkung 

 

Das Gesetz zur Einführung der Doppik im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen 

(KomDoppikEG M-V) hat mit Inkrafttreten zum 01. Januar 2008 für alle Gemeinden in Mecklen-

burg-Vorpommern verbindlich die Einführung der kommunalen Doppik bis zum 01. Januar 2012 

vorgeschrieben (Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Dezember 2007-GVOBl. M-V S. 410). 

Die Gemeinde Neuenkirchen hat ihr Haushaltswesen zum 01. Januar 2012 auf das Neue 

Haushalts- und Rechnungswesen (NHKR M-V) umgestellt. 

 

B. Rechtsgrundlagen 

 

Der Anhang zur Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2012 der Gemeinde Neuenkirchen wurde 

unter Beachtung des Artikels 1 §§ 1 bis 9 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushalts-

rechts vom 14. Dezember 2007 (GVOBl. M-V S. 410) erstellt. Die §§ 47 Abs. 1 bis 6; 48 Abs. 1 

bis 4 GemHVO-Doppik wurden dabei sinngemäß angewandt.  

 

C. Gliederung der Eröffnungsbilanz 

 

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung. 

Zusätzlich zu den in § 47 Abs. 4 und 5 GemHVO-Doppik aufgeführten Bilanzposten wurde in 

der Eröffnungsbilanz keine weitere Untergliederung von Posten vorgenommen. 

 

D. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  

 
Vorbemerkung 

Zur Vorbereitung der Eröffnungsbilanz auf den 01. Januar 2012 wurden aus kameralen Haus-

haltsjahren vorliegende Bestandsnachweise durch körperliche Inventuren sowie durch Be-

leginventuren im Zeitraum 2011 vervollständigt und fortgeschrieben. Nach der geltenden 

Dienstanweisung und der Inventurrichtlinie des Amtes Landhagen wird die Fortschreibung der 

Vermögenswerte und die der damit verbundenen Sonderposten auf der Grundlage der  

GemHVO-Doppik und der dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften bis zum Stichtag der  

Eröffnungsbilanz gewährleistet. Die Vermögensbestände wurden unter Berücksichtigung von 

§ 5 KomDoppikEG M-V sowie des Leitfadens zur Bilanzierung und Bewertung des kommunalen 
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Vermögens bewertet. Unter Beachtung der Regelungen des § 31 GemHVO-Doppik wurden 

Bewertungsvereinfachungsverfahren zur Anwendung gebracht. 

Die Bestandserfassung und Fortschreibung der Vermögenswerte und der dazugehörigen Son-

derposten erfolgt dabei auf Anlagenbestandslisten und der im erworbenen Finanzsoftwaresys-

tem „ad KOMM“ integrierten Anlagenbuchhaltung des Amtes Landhagen. 

 

E. Angaben zu Posten der Aktivseite der Bilanz 

 

1. Anlagevermögen 

 

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 

Die im Jahr 2010 entgeltlich erworbene Software wurde mit den fortgeführten Anschaffungskos-

ten zum Stichtag der Eröffnungsbilanz 01. Januar 2012 angesetzt. Die planmäßige Abschrei-

bung erfolgt linear unter Beachtung der landeseinheitlichen Abschreibungstabelle zum NKHR-

M-V. 

 

1.2. Sachanlagen 

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine körperliche bzw. Beleginventur 

erfasst und in Inventurbestandslisten einzeln nachgewiesen. 

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, 

sofern nicht gemäß § 5 KomDoppikEG M-V Ersatzwerte zum Ansatz kamen.  

Die Anschaffungskosten beinhalten sowohl die Anschaffungsnebenkosten als auch die nach-

träglichen Anschaffungskosten. Die Herstellungskosten umfassen sämtliche Einzelkosten. Ge-

meinkosten und Fremdkapitalzinsen wurden nicht aktiviert. 

Die planmäßigen Abschreibungen wurden, soweit geboten, auf der Grundlage der vom Innen-

ministerium vorgegebenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vorge-

nommen. 

Die Restnutzungsdauer der Vermögensgegenstände des unbeweglichen Sachanlagevermö-

gens wurde zum Bilanzstichtag unter Berücksichtigung des Zustandes und der künftigen Nut-

zungsmöglichkeit neu bestimmt. Die Ermittlung der Restnutzungsdauer erfolgte unter Beach-

tung der Regelungen des Leitfadens zur Bewertung des Vermögens. 

Für bewegliche Sachanlagegüter der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit Anschaffungskos-

ten unter 5.000 € netto und einem Anschaffungszeitpunkt vor dem 31. Dezember 2007 wurde 

von der Vereinfachungsregel gemäß Anlage 8 des Leitfadens zur Bilanzierung und Bewertung 
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des kommunalen Vermögens Gebrauch gemacht und das Anlagegut mit dem Erinnerungswert 

von je 1 € ausgewiesen. Bereits abgeschriebene, aber noch durch die Verwaltung genutzte be-

wegliche Vermögensgegenstände wurden mengenmäßig und mit dem Erinnerungswert von 1 € 

je Vermögensgegenstand erfasst. 

 

Bei den Sachanlagen wurden für die Eröffnungsbilanz folgende Besonderheiten berück-

sichtigt: 

 

Wald und Forsten 

Die Gemeinde Neuenkirchen verfügt über nicht regelmäßig bewirtschaftete Waldflächen ohne 

wesentlichen Aufwuchs. Die dazugehörigen Grundstücksflächen von 7.429 m² wurden mit dem 

Ersatzwert von 0,15 €/m² bewertet. 

 

Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

Die durch eine Buchinventur erfassten und in Inventurlisten einzeln nachgewiesenen unbebau-

ten Grundstücke wurden sachgerecht einer Nutzungsart zugeordnet und soweit die tatsächli-

chen Anschaffungskosten nicht ermittelt werden konnten, mit den zutreffenden Bodenrichtwer-

ten zum 01. Januar 2000 entsprechend der Bodenrichtwertkarte des Landkreises Vorpommern-

Greifswald bewertet. Die Erfassung basiert auf den Eintragungen in den Grundbüchern, den 

amtlichen Katasterunterlagen des automatisierten Liegenschaftsbuches sowie des Geoinforma-

tionssystems. Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgten nicht. 

Für die Bewertung der unbebauten Grundstücke wurden im Wesentlichen folgende Wertansät-

ze zu Grunde gelegt: 

Bezeichnung Bewertungsgrundlage / Bemerkungen

Bauland 61,36 €/m²

Grünanlagen-Erholungsflächen 12,27 €/m²

Kleingartenanlagen 0,78 €/m²

Ackerland 0,38 €/m²

Grünland 0,23 €/m²

Abbauland 0,13 €/m²

Wasserflächen 0,08 €/m²  
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Der Bilanzposten im Gesamtwert von 550 T€ setzt sich wie folgt zusammen: 

Bezeichnung Wert in T€

Feuerlöschteiche 461

Sportflächen 42

Bauland 17

Kinderspielplätze 13

Ackerland 6

Industrie- und Gewerbegrundstücke 4

Grünflächen 3

Übrige unbebaute Grundstücke 4

Summe 550  

 

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

Bebaute Grundstücke wurden durch eine Buchinventur erfasst und in den Inventarlisten mit den 

einzelnen Grundstücksbestandteilen getrennt ausgewiesen. Ein gesonderter Ausweis der 

Grundstücksbestandteile auf Sachkonten erfolgte nicht, sie werden in der Anlagenbuchhaltung 

einzeln geführt. 

Gebäude und Außenanlagen wurden mit den tatsächlichen Herstellungskosten gemäß § 33 

Abs. 3 GemHVO-Doppik bzw. mit dem Ersatzwert gemäß § 5 Abs. 2 KomDoppikEG M-V be-

wertet und auf den Stichtag der Eröffnungsbilanz fortgeschrieben. 

Die Restnutzungsdauer der einzelnen Grundstücksbestandteile wurde sachgerecht unter Be-

rücksichtigung ihres Zustandes und der weiteren Nutzungsmöglichkeit bestimmt. Außerplanmä-

ßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen. 

Sofern bebaute Grundstücke mit dem Ersatzwert bewertet wurden, erfolgte die Wertermittlung 

der entsprechenden Außenanlagen (Platz- und Wegebefestigungen) durch Ansatz eines Pro-

zentsatzes auf den ermittelten, fortgeführten Gebäudewert. 

Dabei folgte die Bewertung den Empfehlungen des Leitfadens zur Bilanzierung und Bewertung 

des kommunalen Vermögens. Je nach Grundstücksart lag der angewandte Prozentsatz zwi-

schen 1 und 6 %. 
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Der Bilanzposten im Gesamtwert von 4.968 T€ gliedert sich in folgende Nutzungsarten auf: 

Nutzungsart einschließlich Grundstück Wert in  T€

Gemeinschaftshäuser 1.328

Brandschutz- und Katastrophenschutzeinrichtungen 1.252

Wohngebäude 864

Kindertagesstätten 811

Sportplätze 494

Bauhof 218

Summe 4.968  

 

Infrastrukturvermögen  

Die Erfassungen der Straßen und Wege erfolgten durch eine Buchinventur. Beleuchtungsanla-

gen und anderes Infrastrukturvermögen wurden durch körperliche Inventur erfasst. Der Nach-

weis erfolgt durch Bestandslisten. Straßenbegleitgrün wurde getrennt vom Straßenkörper er-

fasst und zu Festwerten bewertet. 

Das Infrastrukturvermögen wurde auf der Basis der für die Eröffnungsbilanz geltenden Bewer-

tungsvorschriften gemäß § 5 KomDoppikEG unter Berücksichtigung des Zustandes und der 

Nutzungsmöglichkeiten zum Bilanzstichtag bewertet.  

Strombetriebene Straßenbeleuchtung wurde zu fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungs-

kosten bewertet oder die Bewertung wurde aus vergleichbaren Anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten abgeleitet. Für die Bewertung der dem Infrastrukturvermögen zugeordneten 

Grundstücke wurde ein Wert von 0,10 €/m² zu Grunde gelegt. 

Das Infrastrukturvermögen setzt sich wie folgt zusammen: 

Bestandteile Wert in  T€

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 67

Gemeindestraßen 3.818

Gehwege 222

Strombetriebene Straßenbeleuchtung 163

Regenbauwerke 178

Festplätze, Veranstaltungsplätze 111

Straßenbegleitgrün 63

Sonstiges Infrastrukturvermögen 15

Summe 4.636  
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Übrige Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens 

Vermögensgegenstände, die als bewegliche Vermögensgegenstände auszuweisen waren, 

wurden mittels körperlicher Inventur einzeln erfasst und sind listenmäßig aufgeführt. Für den 

Ansatz in der Eröffnungsbilanz wurde von den Bewertungsvereinfachungsverfahren gemäß 

Anlage 8 des Leitfadens zur Bilanzierung und Bewertung Gebrauch gemacht.  

Bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten 410 € netto nicht übersteigen 

und deren wirtschaftliche Nutzungsdauer gemäß landeseinheitlicher Abschreibungstabelle zum 

Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz abgelaufen ist, wurden mengenmäßig erfasst und mit dem Erin-

nerungswert von je 1 € ausgewiesen. Bewegliche Vermögensgegenstände mit Anschaffungs-

kosten bis 5.000 € netto und einem Anschaffungszeitpunkt vor dem 31. Dezember 2007 wurden 

einzeln erfasst und zum Bilanzstichtag mit dem Erinnerungswert von je 1 € bewertet. Bei Men-

geneinheiten von untergeordneter Bedeutung wurde auf den Ansatz in der Eröffnungsbilanz 

verzichtet. 

Insgesamt ergibt sich folgende Zusammensetzung: 

Vermögensart Wert in  T€

Fahrzeuge 23

Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge 60

Betriebsvorrichtungen 290

Zusatzgeräte 5

Betriebs- und Geschäftsausstattung 41

Summe 419  

Unter den Betriebsvorrichtungen wurden im Wesentlichen technische Anlagen der Energiever-

sorgung erfasst. 

 

1.3. Finanzanlagen 

Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Beleginventur erfasst.  

Die ausgewiesenen Mitgliedschaften in Verbänden wurden mit dem anteiligen Eigenkapital bi-

lanziert. Die Wertansätze sind durch entsprechende Bestätigungen des Zweck- bzw. Anteilseig-

nerverband begründet und betragen: 

 Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste      657 T€ 

 Kommunaler Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG      85 T€ 

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlagenübersicht aufgezeigt, die als Anlage 5 

beigefügt ist. 
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2. Umlaufvermögen 

2.1. Vorräte 

Der Bilanzposten weist zum Verkauf bestimmte unbebaute Grundstücke im Gesamtwert von 

107 T€ aus. Die Bewertung erfolgte gemäß § 5 Abs. 2 KomDoppikEG M-V mit dem Ersatzwert 

zum 01. Januar 2012 in Höhe von 254 T€. Gemäß § 34 Abs. 7 GemHVO-Doppik wurde eine 

Abschreibung auf den niedrigeren Marktpreis von 147 T€ berücksichtigt. Der niedrigere Markt-

preis ist durch Gutachten belegt und wurde durch die Verkäufe in 2012 und 2013 in dieser Höhe 

realisiert. 

 

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buch- bzw. 

Beleginventur zum Bilanzstichtag aufgenommen.  

Der Nachweis der Forderungen erfolgte durch eine OP-Liste aus der Finanzbuchführung, die 

mit den Kasseneinnahmeresten der Jahresrechnung 2011 übereinstimmt. 

Forderungen wurden mit dem Nominalwert bewertet. Erkennbare Einzelrisiken, die durch Wert-

berichtigungen zu berücksichtigen sind, wurden personenbezogen erfasst und berücksichtigt. 

Insgesamt wurden bei den Forderungen Wertberichtigungen in Höhe von ca. 23 T€ vorgenom-

men.  

Der Bilanzposten setzt sich wie folgt zusammen: 

Forderungsart Nominalwert 

(in €)

Wertberich-
tigungen

(in €)

Bilanzwert 
01.01.2012 

(in €)

Öffentlich-rechtliche Forderungen 104.837,20 20.276,86 84.560,34

davon

- Gebühren 3.217,85 2.005,51 1.212,34

- Beiträge 53.044,68 1.127,80 51.916,88

- Steuern 34.456,63 17.104,37 17.352,26

- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 14.118,04 39,18 14.078,86

Privatrechtliche Forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen 12.513,37 3.110,24 9.403,13

Forderungen gegen den sonstigen

öffentlichen Bereich 277.347,68 0,00 277.347,68  

Die Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich enthalten die Forderungen gegen 

das Amt Landhagen aus der Führung der Einheitskasse (101 T€) sowie Forderungen gegen 

das Land bzw. gegen Gemeinden aus Transferleistungen (173 T€). Die Aufgliederung der For-

derungen nach Fristigkeiten erfolgt in der Forderungsübersicht, die als Anlage 7 beigefügt ist. 
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2.3. Liquide Mittel 

Ausgewiesen wird der Bestand an liquiden Mitteln, der sich aus der Verwaltung des gemeinde-

eigenen Wohnungsbestandes zum 31. Dezember 2011 ergibt. 

 

3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 

Der Rechnungsabgrenzungspostens gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO-Doppik war zum Bilanzstich-

tag nicht zu bilden. 

 

F. Angaben zu Posten der Passivseite der Bilanz 

1. Eigenkapital 

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt und beträgt zum Stichtag der Eröffnungsbi-

lanz 7.921 T€. Es beinhaltet ausschließlich die allgemeine Kapitalrücklage als rechnerische 

Differenz zwischen dem auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesenen Vermögen und den auf 

der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen übrigen Posten.  

 

2. Sonderposten  

2.1  Sonderposten zum Anlagevermögen  

Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden im Rahmen der Inventur objektbezogen ermit-

telt, soweit die Zuwendungsbeträge durch Zuwendungsbescheide nachgewiesen wurden. Die 

Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezu-

schussten Vermögensgegenstände. Die Erfassung und Fortschreibung erfolgt auf Inventarlisten 

und in der Anlagenbuchhaltung. 

 

Sonderposten aus Zuwendungen 

Der Sonderposten enthält Zuwendungen Dritter für Investitionen in das Anlagevermögen der 

Gemeinde. Der Posten setzt sich im Wesentlichen aus Investitionszuweisungen des Landes 

(1.724 T€), Zuwendungen des Landkreise (130 T€), Zuwendungen von Gemeinden und Ge-

meindeverbänden (19 T€) und Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich 

(180 T€) zusammen. Die ursprünglichen Zuführungsbeträge wurden entsprechend der Ab-

schreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände fortgeschrieben.  

 

  



  

1372000229/213013744/15072014/Neuenkirchen  Anlage 4 
  Seite 10 

Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 

Die Gemeinde hat vor dem Bilanzstichtag Ertragszuschüsse aus Beiträgen veranlagt, die nach 

§ 37 Abs. 4 GemHVO-Doppik in den Sonderposten einzustellen sind. Der Ausweis erfolgt mit 

522 T€. Die ausgewiesenen Beträge enthalten veranlagte Anliegerbeiträge für Straßen und 

Wege. 

 

Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 

Der Posten wurden gemäß Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur Überleitung vom 

kameralen zum doppischen Haushalts- und Rechnungswesen in Mecklenburg-Vorpommern 

(Pkt. 6) gebildet. Er enthält die bereits vereinnahmten, aber noch nicht verwendeten Spenden 

aus dem privaten Bereich für zukünftige Investitionen in Kindertagestätten in Höhe von 2 T€. 

Bezüglich der Darstellung der Sonderposten wird auf die beigefügte Übersicht zur Entwicklung 

der Sonderposten in der Anlage 6 verwiesen. 

 

3. Rückstellungen 

Sonstige Rückstellungen  
 

Die sonstigen Rückstellungen (176 T€) wurden mit dem voraussichtlichen Betrag der Inan-

spruchnahme bewertet. Ihr Ausweis entspricht § 35 GemHVO-Doppik 

 

Der Bilanzposten setzt sich wie folgt zusammen: T€ 

 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen an Straßen 15 

 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen  
Gerichtsverfahren 161 

 

Die unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen am Objekt Dorfstraße in Neuenkirchen wurden 

im Oktober 2012 nachgeholt. Die Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen 

Gerichtsverfahren berücksichtigen das Risiko einer möglichen Zahlungsverpflichtung aus  

 Kündigungsschutzklagen (6 T€), 

 Leistungsklagen (4 T€) sowie 

 der Rückzahlung von erhaltenen Fördermitteln (151 T€). 

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz im Mai 2014 war das Verfahren zur Rück-

zahlung von Fördermitteln noch offen. 
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4. Verbindlichkeiten 

 
4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wurden durch eine Beleginventur erfasst und sind durch 

entsprechende Verträge nachgewiesen. Der Stand der Kreditverbindlichkeiten ist durch Einzel-

aufstellung nachgewiesen und mit den entsprechenden Bankbestätigungen abgestimmt. Die 

Bewertung erfolgte gemäß § 33 Abs. 6 GemHVO-Doppik mit dem Rückzahlungsbetrag. 

Darlehensgeber Finanzierungsobjekt Ursprungskapital Restkapital zum 
01.01.2012

KfW-Bankengruppe Wohnraummodernisierung 352.638,01 € 125.934,16 €

KfW-Bankengruppe Straßenbau 393.800,00 € 393.800,00 €

WL-Bank Energetische Sanierung 48.500,00 € 38.800,00 €

DKB AG Investition Löschteiche 97.500,00 € 97.500,00 €

Summe 656.034,16 €  

 

Darüber hinaus beinhaltet der Posten den noch ausstehenden Rückzahlungsbetrag aus einem 

Bauspardarlehen der „Alten Leipziger“ von 18 T€ sowie Zinsverbindlichkeiten aus den o. g. 

Kreditverträgen von 2 T€ 

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredit) 

bestanden zum Stichtag der Eröffnungsbilanz 01. Januar 2012 von 305 T€. Der Betrag enthält 

eine Zinsverbindlichkeit von 2 T€. Sie sind belegmäßig nachgewiesen. 

 

4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

Der Bilanzposten beinhaltet im Wesentlichen Zahlungsverpflichtungen aus Sicherheitseinbehal-

ten. Der Nachweis der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfolgte durch eine 

OP-Liste aus der Finanzbuchführung und stimmt mit den Kassenausgaberesten der Jahres-

rechnung 2011 überein. 

 

4.3. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 

Der Posten setzt sich zusammen aus Verbindlichkeiten gegenüber dem Land aus Investitions-

krediten (93 T€) und aus Transferleistungen (35 T€) sowie gegenüber den Gemeinden aus 

Transferleistungen (3 T€). 
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4.4.  Sonstige Verbindlichkeiten 

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten den Ausweis von kreditorischen Debitoren (4 T€), die 

durch die OP-Liste nachgewiesen sind, sowie Verbindlichkeiten aus Mietkautionen (5 T€).  

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten sowie die Aufgliederung nach Fristigkeiten sind in 

der Verbindlichkeitenübersicht aufgezeigt, die als Anlage 8 beigefügt ist. 

 

G. Sonstige Angaben 

1. Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer  

Zur Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Tarifangestellten werden folgende Anga-

ben gemacht: 

Die Arbeitnehmer der Gemeinde sind bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Mecklen-

burg-Vorpommern (ZMV) versichert. 

Es bestehen Versorgungszusagen gemäß des Tarifvertrages über die zusätzliche Altersversor-

gung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes vom 1. März 2002 – Altersvorsorge-TV-

Kommunal – (ATV-K) in der Fassung des Änderungsvertrages Nr. 4 vom 22. Juni 2007 sowie 

aufgrund der Satzung der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Mecklenburg - Vorpommern 

in der Fassung vom 3. April 2002 (AmtsBl. M-V Nr. 42/2002 S. 1377) 6. Satzungsänderung vom 

25. Oktober 2007 (AmtsBl. M-V/AAz. 2008 S. 219).  

 

Die Umlagen bzw. Zusatzbeiträge an die ZMV setzen sich wie folgt zusammen: 

Jahr 
U m l a g e  in € Z u s a t z b e i t r a g  in € 

Arbeitgeber Arbeitnehmer Arbeitgeber Arbeitnehmer gesamt 

2011 6.566,86 - 10.103,21 10.103,21 20.206,42

2012 6.756,40 - 10.394,77 10.394,77 20.789,54

 

2. Mitgliedschaften an sondergesetzlichen Zweckverbänden 

Mitgliedschaften an sondergesetzlichen Zweckverbänden bestehen zum Bilanzstichtag nicht. 
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3. Mitgliedschaft in Organisationen  

Die Gemeinde Neuenkirchen ist Mitglied in folgenden Organisationen: 

Name der Organisation Beitrag p. a. (in €)

Städte- und Gemeindetag M-V e. V. ca. 1.380,00

Kreisfeuerwehrverband Vorpommern-Greifswald ca. 470,00  

 

4. Sonstige wesentliche Verträge  

Zum Bilanzstichtag der Eröffnungsbilanz bestanden keine wesentlichen Verträge.  

 

5. Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 

Bestellungen von Sicherheiten lagen zum Bilanzstichtag 01. Januar 2012 nicht vor. 

 

6. Personalbestand  

Die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer zeigt folgende Übersicht: 

Durchschnittliche Anzahl

Beamte 0

- davon auf Probe ernannt 0

- davon teilzeitbeschäftigt 0

Arbeitnehmer/Innen 17

- davon Auszubildende 0

- davon teilzeitbeschäftigt 13

- davon Freistellungsphase Altersteilzeit 0

Summe 17  
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7. Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu Grundstücken 

Zu den folgenden bilanzierten Grundstücken bestehen gesetzliche und vertragliche Einschrän-

kungen:  

Gemarkung FL /Flst. Einschränkung

3371 1-27/0.0 Beschränkte persönliche Dienstbarkeit

Neuenkirchen (Transformatoren- und Schaltstationsrecht) für E.DIS AG

Fürstenwalde/Spree

3371 1-57/6.0 Beschränkte persönliche Dienstbarkeit

Neuenkirchen 1-60/4.0 (Abwassergefälleleitungsrecht Steinzeug 200) für

 ZWAB Boddenküste, Diedrichshagen

3371 1-101/29.0 Beschränkte persönliche Dienstbarkeit

Neuenkirchen (Gasrohrleitungs- und Nebenanlagenrecht)

 für Gasversorgung Vorpommern GmbH, Greifswald

3371 1-213/21.0 Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrtrecht) für die jeweiligen 

Neuenkirchen 1-213/22.0 Eigentümer GB Blatt 00109

3371 2-69/0.0 Beschränkte persönliche Dienstbarkeit

Neuenkirchen (Abwasserleitungsrecht) für ZWAB Boddenküste, Diedrichshagen

3371 2-97/3.0 Beschränkte persönliche Dienstbarkeit

Neuenkirchen 2-98/3.0 (Trinkwasserleitungsrecht) f. ZWAB Boddenküste, Diedrichshagen

3371 2-97/3.0 Beschränkte persönliche Dienstbarkeit

Neuenkirchen 2-98/3.0 (Abwasserleitungsrecht) für ZWAB Boddenküste, Diedrichshagen

2-98/5.0

3371 2-107/5.0 Beschränkte persönliche Dienstbarkeit

Neuenkirchen (Funkstationsbetreibungsrecht) für Vodafone D2 GmbH, Düsseldorf

3371 2-109/13.0 Beschränkte persönliche Dienstbarkeit für

Neuenkirchen (Trinkwasserleitungsrecht)  ZWAB Boddenküste, Diedrichshagen

und (Energieversorgungsleitungsrecht) Oldmountain GmbH, Berlin

3371 2-110/7.0 Beschränkte persönliche Dienstbarkeit

Neuenkirchen 2-110/22.0 (Abwasserleitungsrecht) für ZWAB Boddenküste, Diedrichshagen

2-123/6.0  
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Gemarkung FL /Flst. Einschränkung

3371 2-112/15.0 Beschränkte persönliche Dienstbarkeit

Neuenkirchen (Gasrohrleitungsrecht)

 für Gasversorgung Vorpommern GmbH, Greifswald

3371 2-154/0.0 Beschränkte persönliche Dienstbarkeit

Neuenkirchen 2-135/34.0 (Abwassergefälleleitungsrecht Steinzeug DN 200) für

2-141/13.0 ZWAB Boddenküste, Diedrichshagen

3371 2-136/27.0 Beschränkte persönliche Dienstbarkeit

Neuenkirchen 2-139/0.0 (Abwasserdruckleitungsrecht) für

2-140/0.0 ZWAB Boddenküste, Diedrichshagen

3371 2-144/7.0 Beschränkte persönliche Dienstbarkeit

Neuenkirchen (Rohrleitung für Gas)

 für Gasversorgung Vorpommern GmbH Greifswald

3372 1-14/1.0 Beschränkte persönliche Dienstbarkeit

Leist (Trinkwasserverbindungsleitungsrecht)

für ZWAB Boddenküste, Diedrichshagen

3372 3-53/0.0 Beschränkte persönliche Dienstbarkeit

Leist (Trinkwasserverbindungsleitungsrecht)

für ZWAB Boddenküste, Diedrichshagen

3373 1-22/0.0 Beschränkte persönliche Dienstbarkeit

Oldenhagen (Trinkwasserverbindungsleitungsrecht)

für ZWAB Boddenküste, Diedrichshagen

3371 2-28/0.0 Beschränkte persönliche Dienstbarkeit

Neuenkirchen 2-110/3.0 (Abwasserleitungsrecht)

für ZWAB Boddenküste, Diedrichshagen

3371 2-146/0.0 Beschränkte persönliche Dienstbarkeit

Neuenkirchen 2-135/33.0 (Abwassergefälleleitungsrecht Steinzeug DN 200)

für ZWAB Boddenküste, Diedrichshagen  

 

 

 

Gemeinde Neuenkirchen, 15. Mai 2014     Bürgermeister 

 



 Anlagenübersicht der Gemeinde Neuenkirchen zum  01.01.2012 (in Euro)

Stand zum 
31.12.2011

Zugänge im
Haushaltsjahr

Abgänge im
Haushalts-

jahr

kumulierte
Abschreibungen

zum 31.12.
2011

Abschreibungen
im

Haushaltsjahr

Umbuchung
im

Haushaltsjahr

aufgelaufene
Abschreibungen

auf Abgänge

Abschreibungen
 zum

 31.12.2012

Restbuchwerte
am Ende

des
Haushaltsjahres 

2012

Restbuchwerte   
zum  31.12.2011

In den 
Abschreibungen 

enthaltene 
außerplanmäßige 
Abschreibungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.1
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 847,28 183,58 663,70

Summe immaterielle Vermögensgegenstände 847,28 0,00 0,00 183,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663,70 0,00

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Wald, Forsten 1.114,34 0,00 1.114,34

1.2.2
Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücks-
gleiche Rechte 577.037,23 27.083,46 549.953,77

1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5.604.161,44 636.365,64 4.967.795,80

1.2.4 Infrastrukturvermögen 7.621.869,72 2.985.457,04 4.636.412,68

1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 0,00 0,00

1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 7.852,16 2.093,92 5.758,24

1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 648.042,61 269.643,69 378.398,92

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 55.381,57 14.160,31 41.221,26

1.2.9. Pflanzen und Tiere 0,00 0,00 0,00

1.2.10.
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen,                       
Anlagen im Bau 15.323,55 0,00 15.323,55

Summe Sachanlagevermögen 14.530.782,62 0,00 0,00 3.934.804,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.595.978,56 0,00

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00

1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00

1.3.3 Beteiligungen 0,00 0,00 0,00

1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit Beteil.-verhältnis 0,00 0,00 0,00

1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände 742.217,33 0,00 742.217,33

1.3.6
Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, 
Zweckverbänden, Anstalten 0,00 0,00 0,00

1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 0,00

1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskasse 0,00 0,00 0,00

Summe Finanzanlagen 742.217,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 742.217,33 0,00

Summe Anlagevermögen 15.273.847,23 0,00 0,00 3.934.987,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.338.859,59 0,00

Restbuchwerte

Posten
Art

(gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO- Doppik)

Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen, Wertberichtigungen
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 Übersicht über die Sonderposten der Gemeinde Neuenkirchen zum 01.01.2012 (in Euro)

Stand zum
31.12.
2011

Zugänge im
Haushaltsjahr

Abgänge im
Haushaltsjahr

kumulierte
Auflösungen

zum 31.12.2011

Auflösung
im

Haushaltsjahr

Umbuchungen
im

Haushaltsjahr

aufgelaufene
Auflösungen
auf Abgänge

Auflösungen
 zum

 31.12.2012

Restbuchwerte
am Ende

des
Haushaltsjahres

Restbuchwerte
zum 31.12.2011

in den Auflösungen 
enthaltene 
außerplanmäßige 
Auflösung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen

2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen 2.683.870,87 627.073,93 2.056.796,94

2.1.2
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen 
Entgelten

645.400,68 123.173,46 522.227,22

2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen 2.461,58 0,00 2.461,58

2.2. Sonderposten für den Gebührenausgleich 0,00 0,00 0,00

2.3. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00

2.4. Sonstige Sonderposten 0,00 0,00 0,00

Summe Sonderposten 3.331.733,13 750.247,39 2.581.485,74

Restbuchwerte

Posten
Art

(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO- Doppik)

Anschaffungs- und Herstellungskosten Auflösungen, Wertberichtigungen
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Forderungsübersicht der Gemeinde Neuenkirchen zum 01.01.2012 (in Euro)

bis 1 Jahr  über 1 bis 5 J. über 5 J.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1
Öffentlich-rechtliche Forderungen/Forderungen aus 
Transferleistungen 104.837,20 0,00 0,00 104.837,20 20.276,86 84.560,34

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 12.513,37 0,00 0,00 12.513,37 3.110,24 9.403,13

2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 277.347,68 0,00 0,00 277.347,68 0,00 277.347,68

2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2

Summe der Forderungen und sonstigen 
Vermögensgegenstände 394.698,25 0,00 0,00 394.698,25 0,00 23.387,10 371.311,15

lfd. Nr. Stand zum 
01.01.2012 

(Nominalwert)

kumulierte 
Abzinsung 

zum 
01.01.2012

Stand zum 
01.01.2012 
(Bilanzwert)

Stand zum 
31.12.2012 
(Bilanzwert)

kumulierte sonst. 
Wertberichtigung 
zum 01.01.2012

Forderungen zum 01.01.2012 mit einer 
Restlaufzeit

Art gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO-Doppik
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Verbindlichkeitenübersicht der Gemeinde Neuenkirchen zum 01.01.2012 (in Euro)

bis 1 Jahr  über 1 bis 5 J. über 5 J.

4.1 Anleihen

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 349.153,45 237.537,00 394.703,90 981.394,35 981.394,35

davon

4.2.1 Verbindlichkeiten Kredite Investitionen/-förderung 44.066,31 237.537,00 394.703,90 676.307,21 676.307,21

4.2.2 Verbindlichkeiten Kredite Sicherung Zahlungsfähigkeit 305.087,14 0,00 0,00 305.087,14 305.087,14

4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen

gleichkommen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.200,18 52.435,28 0,00 56.635,46 56.635,46

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 43.047,81 22.747,00 65.436,00 131.230,81 131.230,81

4.11 Sonstige Verbindlichkeiten 4.089,41 0,00 4.597,89 8.687,30 8.687,30

Summe der Verbindlichkeiten 400.490,85 312.719,28 464.737,79 1.177.947,92 1.177.947,92

Art und 
Form der 
Sicherheit

Verbindlichkeiten zum 01.01.2012  mit 
einer Restlaufzeit

Art gem. § 47 Abs.5 Nr. 4 GemHVO-Doppiklfd. 
Nr.

Stand zum 
01.01.2012 

(Nominalwert)

Abzinsung 
zum 

01.01.2012

Stand zum 
01.01.2012   
(Bilanzwert)

davon 
durch 

Rechte 
gesichert
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Gemeinde Neuenkirchen
Amt Landhagen

Eröffnungsbilanz zum 01.Januar 2012 Muster 5a
(zu § 17 Absatz 7 GemHVO-Doppik)

Laufende
Ein- und 

Auszahlungen

Ein- und Auszahlungen 
aus 

Investitionstätigkeit

Durchlaufende 
Gelder und 
ungeklärte 

Zahlungsvorgänge

Summe

1 2 3 4

11 Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres
(§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) 140.467,71

22 -
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 303.000,00

3 =
Saldo der liquiden Mittel und der 
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres

-164.993,87 2.461,58 0,00 -162.532,29

4 +
Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der 
Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und 
GemKVO-Doppik, Nummer 7

5 =
Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite 
zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des 
Haushaltsvorjahres

6 +
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 
Ein- und Auszahlungen
(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)

7 -
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen

8 +
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)

9 +

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(ohne planmäßige Tilgung)

10 +
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden 
Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen
(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)

113 =
Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur 
Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des 
Haushaltsjahres

12

13 -

14 =

Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres
(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr

lfd.
Nr.

in €

Kontrollrechnung:

3 Der Betrag für die laufenden Ein- und Auszahlungen (Spalte 1) entspricht dem Vortrag für das Haushaltsfolgejahr gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und 
Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres
(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)

Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 
zum 31.12. des Haushaltsjahres

1 Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. 

2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 
und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der 
auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.
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